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RS OGH 1968/11/14 2Ob337/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1968

Norm

StVO §19 Abs6 BVIe

Rechtssatz

Ein Weg, der allgemein für die Zufahrt zu und die Abfahrt von einer Ortschaft benützt wird, ist nicht als Feldweg zu

werten, auch wenn er nicht mit einer Ortstafel versehen ist.

Entscheidungstexte

2 Ob 337/68
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